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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Spender 
für ein Klebemittel mit den Merkmalen im Oberbegriff 
des Hauptanspruchs.

[0002] Blatt- oder bandförmige Klebemittel sind be-
kannt. Bei diesen Klebemitteln ergeben sich einige 
Probleme aus der Tatsache, dass die klebenden Flä-
chen ungleich groß im Vergleich zu den Flächen von 
Gegenständen sind, an denen sie haften sollen. Ver-
sucht man Oberflächen mit dem Klebstoffbelag zu 
versehen, die größer als die Fläche des Klebemittels 
sind, muss man dieses meist manuell in Längs-
und/oder Querrichtung durch Zuschneiden anpas-
sen. Des Weiteren haben als zusammenhängende 
Fläche aufgetragene Klebemittel den Nachteil, dass 
sie eine definierte und nicht veränderliche Klebewir-
kung haben und für unterschiedliche Klebeanforde-
rungen unterschiedliche Klebemittel mit entspre-
chenden Klebewirkungen benötigt werden.

[0003] Die DE 22 25 618 C2 zeigt ein Klebstoff-Auf-
tragband in Rollenform mit ablösbaren, diskreten Kle-
bepunkten in rasterförmiger Anordnung, die ggf. 
auch mit einem Abdeckband geschützt sein können. 
Hierbei handelt es sich um druckempfindliche Kleb-
stoffsegmente.

[0004] Ähnliche Klebstoff-Auftragbänder mit raster-
förmig aufgebrachten Klebepunkten aus einem 
druckempfindlichen Klebstoff sind in der DE 22 60 
222 A1 und der DE 22 36 153 A1 zu finden.

[0005] Aus der DE 100 60 531 A1 ist ebenfalls ein 
Transferklebeband mit rasterförmig aufgebrachten 
Klebstoffpunkten aus einem Haftkleber bekannt. Ein 
Haftkleber ist in der EP 0 382 507 A1 beschrieben.

[0006] Die DE 196 35 587 A1 und die DE 100 04 
018 A1 befassen sich einem Klebstoff-Auftragsroller, 
der zur Übertragung des Klebstoffs auf den zu be-
schichtenden Untergrund angedrückt wird. Das Kle-
beband selbst ist mit einer durchgehenden und nicht 
in Rasterpunkte oder Segmente unterteilten Klebe-
schicht bedeckt. Ähnliche Handroll- und Andrückap-
parate für Klebebänder zeigen auch die EP 1 158 034 
A1, die US-A-4,891,090 und die US-A-4,220,495.

[0007] Die DE 94 07 704 U1 offenbart ein Transfer-
klebeband mit ablösbaren runden Klebepunkten in 
Rasteranordnung. Ferner ist ein Spender mit Vorrats- 
und Leerspule erwähnt, wobei zum Klebstofftransfer 
eine Auftragerolle oder eine Rakel vorgesehen sind.

[0008] Mit der Erfindung wird die Aufgabe gestellt, 
eine verbesserte Applikationsmöglichkeit für ein Kle-
bemittel aufzuzeigen.

[0009] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen im 

Hauptanspruch gelöst.

[0010] Die beanspruchte Spendervorrichtung dient 
zur Aufbewahrung und Ausgabe des Klebetropfen-
trägers, nebst eventueller Wiederaufnahme des ver-
brauchten Trägermaterials. Dieser Spender bietet 
eine einfache, bequeme und sichere Handhabungs-
möglichkeit. Durch die vorbereitete und ggf. mecha-
nisch unterstützte Anpressfläche können Gegenstän-
de besonders einfach und zielgenau an den Kontakt-
flächen mit dem aus Klebetropfen bestehenden Kle-
bemittel versehen werden. Eine Abdeckung schützt 
dabei vor Fehlfunktionen. Mit einer Schnittkante oder 
ähnlichem kann verbrauchtes Trägermaterial abge-
trennt werden.

[0011] Das Klebemittel hat den Vorteil, dass die Kle-
betropfen sich einzeln und unabhängig voneinander 
vom Träger ablösen lassen und eine Vielzahl sehr 
kleiner Klebestellen ergeben. Der Klebstoffbelag 
kann somit unabhängig von seiner Fläche auf belie-
bige Gegenstände übertragen werden, um diesen 
Gegenständen klebefähige Eigenschaften zu vermit-
teln. Durch die einzelne Ablösefähigkeit der Klebe-
tropfen ist es möglich, jede beliebige Oberflächen-
form von Gegenständen exakt und ohne uner-
wünschte oder manuell abzutrennende Überschüsse 
mit Klebetropfen zu beschichten, da die nicht benö-
tigten Klebetropfen auf dem Träger verbleiben. Zwi-
schen den Klebetropfen wirken keine zusammenhal-
tende Kräfte. Hierdurch wird es auch möglich, sehr 
kleine oder schwer zugängliche Oberflächen exakt 
mit klebenden Flächen zu versehen, ohne zuvor ge-
naue Zuschnitte oder ähnliches erstellen zu müssen.

[0012] Wird also zum Beispiel ein Gegenstand mit 
einer kleinen Oberfläche auf den flächenmäßig grö-
ßeren Klebeträger aufgedrückt und wieder abgeho-
ben, so lösen sich exakt nur die Klebetropfen, die mit 
der Oberfläche in Berührung gekommen sind, wäh-
rend die übrigen Klebetropfen auf dem Träger ver-
bleiben.

[0013] Andererseits kann bei größeren Gegenstän-
den eine vollflächige Übertragung der Klebetropfen 
vom kleineren Klebeträger erfolgen, wobei der Ge-
genstand ggf. mehrmals an verschiedenen Stellen 
auf den gleichen Klebeträger oder auf mehrere unter-
schiedliche Klebeträger aufgedrückt wird, um die ge-
wünschte Gegenstandsfläche klebend zu machen.

[0014] Der Klebetropfenträger besteht aus einem 
beliebigen steifen oder elastischen, insbesondere 
biegeelastischen Material. Auf jeder Seite, mit der er 
in Kontakt mit den Klebetropfen kommt, weist der 
Träger eine gering haftende Oberfläche auf, was z.B. 
durch eine Silikonbeschichtung oder eine silikonfreie 
Antihaftbeschichtung erzeugt werden kann, damit 
sich die Klebetropfen wieder leicht vom Träger lösen. 
Der Klebetropfenträger kann in Form eines Bandes, 
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Bandzuschnittes, einer elastischen oder formstabilen 
Platte oder jeder beliebigen sonstigen Form gegeben 
sein.

[0015] Liegt der Klebetropfenträger in einer Form ei-
ner gewickelten Rolle vor, bei der beide Seiten des 
Trägers in Kontakt mit den Klebetropfen kommen, so 
ist es vorteilhaft, die Ober- und Unterseite des Träger 
so zu gestalten, dass sie leicht verschiedene Haftwir-
kungen auf die Klebetropfen aufweisen. Hat der Trä-
ger zum Beispiel die Form eines einfachen Bandes, 
welches zu einer Rolle aufgewickelt wird, so haben 
Ober- und Unterseite des Bandes verschiedene Haft-
wirkung. Die Haftwirkungen sind so ausgelegt, dass 
die Vorder- oder Tragseite, auf der die Klebetropfen 
zur Abnahme bereit gestellt werden, eine höhere 
Haftwirkung hat als die Rückseite, welche nur eine 
Deckfunktion hat. Entsprechendes gilt für jede belie-
bige andere Form des Klebetropfenträgers.

[0016] Die Klebetropfen bestehen aus einem kalt 
oder heiß aufzubringenden Haftkleber, welcher über 
eine Siebtrommel, eine Gravurwalze oder dgl. in klei-
nen Tropfen auf den Träger aufgebracht wird. Hierbei 
können beliebige Raster oder auch spezielle Anord-
nungsformen aufgebracht werden. Ebenso sind 
Form und Größe der einzelnen Klebetropfen variier-
bar. So können sie bevorzugt als runde oder eckige 
Tropfen gestaltet sein. Variabel sind ferner die Klebe-
kraft bzw. Klebestärke der Klebetropfen. Sie können 
dauerhaft oder temporär klebend sein. Die Haftkiebe-
tropfen bieten eine sofortige Haftung und Klebewir-
kung ohne Abkühl- und Trockenzeiten.

[0017] Die Erfindung ist in den Zeichnungen sche-
matisch und beispielweise dargestellt. Es zeigen:

[0018] Fig. 1:eine Draufsicht auf einen Träger mit 
verschiedenen Möglichkeiten zur Anordnung raster-
artiger Klebetropfen auf dem Träger,

[0019] Fig. 2: Längsschnitte durch unterschiedliche 
Träger zur Anordnung der Klebetropfen auf Ober- 
oder Unterseite des Trägers oder zwischen den Trä-
gern,

[0020] Fig. 3: einen Querschnitt durch einen Spen-
der mit Schnittkante und

[0021] Fig. 4: eine Seitenansicht eines Spenders 
mit Rückführung des verbrauchten Trägermaterials in 
den Spender.

[0022] Die Draufsichten in Fig. 1 zeigen vier mögli-
che unterschiedliche Anordnungen von Klebetropfen 
(2) auf einem Träger (1) in Form eines flächigen Ras-
ters. Die Klebetropfen (2) sind sehr klein und haben 
z.B. einen Durchmesser ca. 0,3 Millimeter. Der 
Durchmesser kann alternativ kleiner oder auch grö-
ßer sein und bis zu einigen Millimetern, z.B. bis zu 5 

Millimeter betragen.

[0023] Die Klebetropfen (2) sind in dem flächigen 
Raster in mehreren Reihen nebeneinander ohne ge-
genseitige Berührung angeordnet. Die Abstände zwi-
schen den Klebetropfen (2) sind etwa so groß wie de-
ren Durchmesser oder kleiner. Die Klebetropfen (2) 
können in gleichmäßigen Reihen und Spalten und 
somit auf gleicher Längs- und Querlinie untereinan-
der angeordnet sein. Die Klebetropfenreihen können 
alternativ mit Versatz angeordnet sein, wodurch die 
Packungsdichte erhöht wird.

[0024] Ebenso können die Klebetropfen (2) in Form 
von Punkten, Quadraten oder sonstigem aufgebracht 
sein und deren Abstände zueinander derart variiert 
werden, dass Bereiche unterschiedlicher Packungs-
dichte entstehen.

[0025] Die Klebetropfen (2) können eine beliebige 
kubische Form haben. Im bevorzugten Ausführungs-
beispiel besitzen sie eine kugel- oder tropfenartige 
Form mit einem runden Querschnitt. Alternativ kann 
die Form auch zylindrisch oder rohrartig sein. Ferner 
können die Klebetropfen (2) eine kubische Form mit 
einem prismatischen Querschnitt haben. Auch längli-
che oder gebogene Formen sind möglich.

[0026] Der Träger (1) ist als ein- oder beidseitig ab-
weisender Träger (1) mit einer niedrigen Adhäsions-
wirkung zu den Klebetropfen (2) ausgebildet. Hierfür 
kann der Träger (1) an ein oder beiden Seiten zum 
Beispiel eine silikonhaltige oder silikonfreie Antihaft-
beschichtung oder dergleichen aufweisen.

[0027] Die Klebetropfen (2) bestehen aus einem 
Haftkleber, dessen innere Kohäsionskräfte größer 
sind als die äußeren Adhäsionskräfte gegenüber 
dem Träger (1). Die Klebetropfen (2) lassen sich da-
durch zerstörungsfrei vom Träger (1) lösen, wenn sie 
an ihrer freien Seite mit einem Gegenstand in Kontakt 
kommen, der eine größere Adhäsionswirkung oder 
Haftwirkung als der Träger (1) hat. Der Haftkleber 
kann aus einem beliebigen geeigneten Material be-
stehen, zum Beispiel Dispersionen, Acrylaten oder 
synthetischem Kautschuk. Der Haftkleber kann auch 
durch einen Schmelzkleber gebildet sein, der mit Käl-
te oder dergleichen schockgekühlt ist. Die Klebekraft 
bzw. die Kohäsions- und Adhäsionswirkung lässt sich 
je nach Anwendungsbereich und Bedarf variieren, 
zum Beispiel über die Flächengröße, die Höhe und 
die Abstände der Klebetropfen sowie über die Rezep-
tur des Klebstoffs.

[0028] Außerdem kann die Klebewirkung nach der 
Übertragung vom Träger auf die Klebestelle beein-
flusst und verändert werden. Sie kann z.B. durch 
Wärmezufuhr und/oder Druckbeaufschlagung an der 
Klebestelle oder durch andere Nachbehandlungs-
maßnahmen erhöht werden. Durch Kühlung oder dgl. 
3/8



DE 203 11 532 U1    2004.12.30
ist ggf. eine temporäre Minderung möglich.

[0029] Die Klebetropfen (2) haben auf dem Träger 
(1) eine so geringe Haftung, dass sie bei Berührung 
durch einen beliebigen Gegenstand mit höherer Haft-
wirkung an ihrer frei liegenden Oberfläche an diesem 
Gegenstand haften bleiben und sich leicht vom Trä-
ger (1) lösen lassen. Hierdurch vermitteln die Klebe-
tropfen (2) dem Gegenstand klebefähige Eigenschaf-
ten bzw. eine Klebeschicht. Dabei löst der Gegen-
stand nur so viele Klebetropfen vom Träger ab, wie 
sie von der zu klebenden Fläche des Gegenstandes 
überdeckt werden.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführung 
der Erfindung sind die Klebetropfen (2) in relativ ho-
hem Abstand zueinander auf dem Träger (1) ange-
ordnet. Wird ein Gegenstand auf den Träger (1) auf-
gepresst, so wird durch die übertragenen Klebetrop-
fen eine klebende Fläche auf dem Gegenstand er-
zeugt, deren Haftwirkung durch die Anzahl der Klebe-
tropfen (2) pro Flächeneinheit bestimmt ist. Durch er-
neutes Aufpressen des Gegenstandes auf den Trä-
ger (1) kann eine weitere Schicht Klebetropfen (2) auf 
die noch freie Oberfläche des Gegenstandes übertra-
gen werden, wodurch die Anzahl der Klebetropfen (2) 
pro Flächeneinheit und somit die Haftwirkung erhöht 
werden. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar 
um stufenweise die Haftwirkung den jeweiligen Be-
dürfnissen anzupassen. Zudem ist es möglich, durch 
mehrmaliges Aufdrücken des Gegenstands mit der 
gleichen Stelle mehrere Klebelagen übereinander 
aufzutragen und die Klebeschichtdicke zu vergrö-
ßern.

[0031] Je nach Anwendung und eventueller Ver-
wendung im Spender, als Zuschnitt oder sonstigem, 
können die Punktraster den entsprechenden Oberflä-
chenformen oder den Begebenheiten eines zu be-
schichtenden Gegenstandes oder Applikators ange-
passt werden. Zwischen den äußeren Reihen der 
Klebetropfen (2) und den äußeren Rändern des Trä-
gers (1) oder an beliebigen anderen Stellen an den 
Enden oder inmitten des Klebetropfenrasters können 
Streifen z.B. zu Materialführungszwecken oder zum 
Anfassen frei gelassen werden.

[0032] Ein regelmäßiges Punktraster wird z.B. 
durch Aufbringung der Klebetropfen (2) über eine 
Siebtrommel erreicht. Die Klebetropfen (2) sind be-
vorzugt so angeordnet, dass keine Berührungen un-
tereinander stattfinden können.

[0033] Die Seitenansicht in Fig. 2 zeigt Möglichkei-
ten der Anordnung der Klebetropfen (2) auf der Ober- 
oder der Unterseite des Trägers (1) oder zwischen 
zwei Trägern (1).

[0034] Wenn die Klebetropfen (2) Kontakt zu zwei 
Trägern (1) haben, weisen die anliegenden Seiten 

dieser Träger (1) bevorzugt leicht unterschiedliche 
Haftwirkungen zu den Klebetropfen (2) auf, so dass 
beim Trennen der Träger (1) zur Freilegung der Kle-
betropfen (2) eine definierte Position der Klebetrop-
fen (2) auf nur einem der beiden Träger (1) gewähr-
leistet ist.

[0035] Eine bevorzugte Form der Anordnung ist die 
Aufbringung der Klebetropfen (2) auf einem auf bei-
den Seiten unterschiedlich aber nur sehr leicht haf-
tenden Träger (1) in Form eines Bandes, welches zu 
einer Rolle (3) aufgewickelt wird.

[0036] Diese Rolle (3) kann dann in einem Spender 
angeordnet werden, wie er in Fig. 3 und 4 in zwei Va-
rianten dargestellt ist. Der erste der beiden Spender 
besteht aus einer Kassette (7), an welche alle weite-
ren Bestandteile verbunden sind. Die Rolle (3) mit 
dem Träger (1) wird über eine Hülse (5) oder eine ge-
eignete Ausstanzung der Kassette (7) oder ähnliches 
drehbar im Inneren der Kassette (7) gelagert. Der 
Träger (1) wird dann durch einen Ausgabeschlitz (6) 
zur Außenseite des Spenders gezogen. Auf dieser 
Seite hat die Kassette (7) im Anschluss an den Aus-
gabeschlitz (6) einen Präsentationsbereich, an dem 
der Klebträger (1) mit den offen liegenden Klebetrop-
fen (9) zur Abnahme bereit gestellt wird. Der Präsen-
tationsbereich hat eine im wesentlichen ebene oder 
ggf. auch leicht gewölbte Anpressfläche (8), welche 
zur besseren Stabilität mit einer Versteifung (9) hin-
terlegt sein kann. An dieser Anpressfläche (8) kann 
der herausgezogene Träger (1) rückseitig aufgelegt 
sowie unterstützt werden und weist mit seinen Klebe-
tropfen (2) nach außen, so dass die zu beklebenden 
Gegenstände auf den Träger (1) bzw. die Klebetrop-
fen (2) aufgedrückt werden können. Dabei haften die 
Klebetropfen (2) an der aufgepressten Oberfläche 
und lösen sich beim Entfernen des Gegenstandes 
vom Träger (1).

[0037] Der somit verbrauchte Teil des Trägers (1) 
wird nun bis über eine am anderen Ende der An-
pressfläche (8) angebrachte Abreißkante (11) gezo-
gen und an dieser abgetrennt. Die Abreißkante (11) 
kann sich auch an anderer geeigneter Stelle der Kas-
sette (7) befinden.

[0038] Zum Schutz der Klebetropfen (2) und zur 
Verringerung der Verletzungsgefahr an der Abreiß-
kante (11), kann eine nicht haftende Abdeckung (10) 
an der Kassette (7) derart beweglich, z.B. als 
Schwenkklappe oder Schwenkdeckel, angebracht 
werden, dass sie in Schutzstellung den Träger (1) auf 
der Anpressfläche (8), die Klebetropfen (2) und die 
Abreißkante (11) überdeckt. Bei Benutzung des 
Spenders wird die Abdeckung (10) entfernt, vorzugs-
weise weggeklappt. Die Haftwirkung dieser Abde-
ckung (10) an der inneren Kontaktseite ist geringer 
als die Haftwirkung der mit Klebetropfen (2) besetz-
ten Trägerseite (1), damit die Klebetropfen (2) nicht 
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beim Öffnen der Abdeckung (10) an dieser haften 
bleiben und sich unerwünscht vom Träger (1) lösen. 
Die Abdeckung (10) verhindert auch ein Austrocknen 
der Klebetropfen (2).

[0039] Eine weitere mögliche Ausführung eines 
Spenders, wie in Fig. 4 dargestellt, entspricht dem 
eben genannten Spender, jedoch mit folgenden Än-
derungen: In der Kassette (7) sind zwei Hülsen (5) 
oder ähnliches angeordnet, wobei auf eine der bei-
den Hülsen (5) eine unverbrauchte gewickelte Rolle 
(3) des Trägers (1) mit den sich darauf befindlichen 
Klebetropfen (2) aufgebracht wird. Auf der anderen 
Hülse (5) wird eine Aufnahmerolle (4) gebildet, wel-
che die verbrauchten Bereiche des Trägers (1) wie-
der aufnimmt. Eine Abreißkante ist in diesem Fall 
nicht nötig, da das verbrauchte Material des Trägers 
(1) wieder in der Kassette (7) aufgenommen wird. Die 
Rollen (3,4) können entweder unabhängig von einan-
der drehbar gelagert sein oder so gelagert sein, dass 
durch gleichlaufendes Drehen der beiden Rollen 
(3,4) der Träger über der Anpressfläche (8) gespannt 
bleibt. Ebenso ist es möglich die Aufnahmerolle (4) 
so zu lagern, dass sie von außen z.B. über eine Kur-
bel oder ähnliches angetrieben werden kann und so-
mit ein Teil des Trägers (1) über die Anpressfläche (8) 
transportiert wird.

[0040] Das Klebemittel ist für beliebige Einsatzzwe-
cke im privaten, gewerblichen und industriellen Be-
reich geeignet. Dies betrifft z. B. den Büro- oder Ver-
waltungssektor, für den auch der vorbeschriebene 
Spender besonders geeignet ist. Ein weiterer Ein-
satzbereich sind industrielle Applikationen in der 
Drucktechnik, Verpackungstechnik oder dergleichen. 
Für den gewerblichen und industriellen Einsatz kann 
das Klebemittel z. B. in Form von Großrollen mit einer 
Zuführung über antiadhäsiv beschichtete Walzen zur 
Verfügung gestellt werden. Hierbei ist auch eine ge-
steuerte und taktweise arbeitende Vorrichtung vor-
handen, die die klebende Fläche des Trägerbandes 
auf die zu beklebende Fläche, z. B. eine Material-
bahn, einen Zuschnitt oder einzelne Teile bzw. Ge-
genstände zur Klebstoffübertragung aufdrückt.

Schutzansprüche

1.  Spender für ein Klebemittel, bestehend aus ei-
nem Träger (1) mit einem auf seiner Oberfläche auf-
gebrachten Klebstoffbelag aus einer Vielzahl von 
kleinen in einem flächigen Raster ohne gegenseitige 
Berührung angeordneten Klebetropfen (2), deren Ad-
häsion am Träger (1) geringer als deren Kohäsion ist, 
wobei die Klebetropfen (2) bei Kontakt mit Gegen-
ständen vom Träger (1) lösbar sind, wobei der Spen-
der aus einer Kassette (7) zur Aufnahme des Klebe-
mittels, vorzugsweise in Form einer gewickelten Rol-
le (3) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kassette (7) auf einer Seite einen Ausgabeschlitz (6) 
für das Klebemittel und eine anschließende Präsen-
tationsfläche mit einer im wesentlichen ebenen oder 
leicht gewölbten Anpressfläche (8) zur Auflage des 
Klebemittels aufweist.

2.  Spender nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anpressfläche (8) eine hinterlegte 
Versteifung (9) aufweist.

3.  Spender nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kassette (7) im Bereich der 
Anpressfläche (8) und der Abreißkante (11) eine be-
wegliche und nicht haftende Abdeckung (10) für das 
Abtrennen des ausgezogenen Klebemittels aufweist.

4.  Spender nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kassette (7) eine Rolle (3) 
mit unverbrauchtem Träger (1) und eine weitere Auf-
nahmerolle (4) zur Aufnahme des verbrauchten Ma-
terials des Trägers (1) aufweist.

5.  Spender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollen 
(3,4) entweder unabhängig voneinander oder gleich-
laufend miteinander verbunden, oder einseitig von 
außen antreibbar auf jeweils einer Hülse (5) drehbar 
gelagert sind.

6.  Spender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ver-
brauchte Material des Trägers (1) an einer an der 
Kassette (7) angebrachten Abreißkante (8) abtrenn-
bar ist, oder über einen Aufnahmeschlitz (6) wieder 
ins Innere der Kassette auf eine Aufnahmerolle (4) 
aufwickelbar ist.

7.  Spender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger 
(1) als ein oder beidseitig abweisender Träger (1) mit 
niedriger Adhäsionswirkung zu den Klebetropfen (2) 
ausgebildet ist.

8.  Spender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebe-
tropfen (2) einen Durchmesser von ca. 1 bis 5 mm 
oder weniger aufweisen.

Bezugszeichenliste

1 Träger
2 Klebetropfen
3 Rolle
4 Aufnahmerolle
5 Hülse
6 Ausgabe- /Aufnahmeschlitz
7 Kassette
8 Anpressfläche
9 Verstärkung
10 Abdeckung
11 Abreißkante
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9.  Spender nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebe-
tropfen (2) eine kugel-, zylinder-, rohr- oder tropfenar-
tige Form mit einem runden Querschnitt haben.

10.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kle-
betropfen (2) kubische Form mit einem prismatischen 
Querschnitt haben.

11.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ras-
ter aus mehreren nebeneinander angeordneten Rei-
hen von Klebetropfen (2) besteht, deren Abstände 
frei variierbar und regelmässig oder gleichmässig 
ausgebildet sind.

12.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
ger (1) als flexibler oder starrer und blatt- oder band-
förmiger Träger (1) ausgebildet ist.

13.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dadurch 
gekennzeichnet, dass die Klebetropfen (2) aus einem 
kalt oder heiß aufgebrachten Haftkleber bestehen.

14.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dadurch 
gekennzeichnet, dass der Träger (1) die Form einer 
gewickelten Rolle (3) aufweist.

15.  Spender nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dadurch 
gekennzeichnet, dass die Klebetropfen (2) zwischen 
zwei Trägern (1) angeordnet sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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